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Satzung der Stadt Luckenwalde über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets 
„Karree“ (Sanierungssatzung „Karree“) vom 01.09.2021 

 
• Satzung unterzeichnet am 01.09.2021, veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt 

Luckenwalde Nr. 23/2021 vom 22.09.2021, Beschlussvorlagen-Nummer B-7259/2021 
 
 
Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 und 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]) in Verbindung mit § 142 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) geändert 
worden ist, beschließt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde am 31.08.2021 
folgende Satzung: 
 

§ 1 
Festlegung des Sanierungsgebietes 

 
Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. Dieser Bereich 
soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert oder umgestaltet werden. 
Das insgesamt ca. 33 Hektar umfassende Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet 
festgelegt und erhält die Bezeichnung „Karree". 
 

§ 2 
Abgrenzung 

 
Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 
beiliegenden Lageplan durch eine Linie abgegrenzten Fläche; es gilt die Mitte der im Lageplan 
eingetragenen Linie. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung und als Anlage beigefügt und kann 
während der allgemeinen Dienstzeit im Rathaus von jedermann eingesehen werden. Werden 
innerhalb des Sanierungsgebiets durch Grundstücks-zusammenlegungen Flurstücke aufgelöst 
oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf diese die Bestimmungen 
dieser Satzung ebenfalls anzuwenden. 

 
§ 3 

Verfahren 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren durchgeführt. Die besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB finden Anwendung. 
 

§ 4 
Genehmigungspflichten 

 
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechts-vorgänge 
finden Anwendung. 

 
§ 5 

Durchführungsfrist 
 

Die Durchführung der Sanierung ist gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB befristet bis zum Jahr 2036. 
 

 



§ 6
Inkrafttreten 

Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

Luckenwalde, den 01.09.2021  

Peter Mann 
Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin - Siegel –

nachrichtliche Hinweise: 

Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB wurde bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung 
zugleich durch Beschluss die Frist festgelegt, in der die Sanierung durchgeführt werden soll; die 
Frist soll 15 Jahre nicht überschreiten. Kann die Sanierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt 
werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert werden (§ 142 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrensmängel und Formvorschriften und der in § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
bezeichneten Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der "Stadt/Gemeinde" geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

Gemäß § 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) wird darauf 
hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen gelten.  

Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB wird besonders hingewiesen. Diese können 
neben anderen einschlägigen Vorschriften - von jedermann bei der Stadt Luckenwalde, 
Stadtplanungsamt während der Dienstzeiten innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 

Anlage    
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